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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN 

 

Zweite Ordnung zur Änderung der Beitragsordnung  

der Studierendenschaft der HTW Berlin 

vom 11. Dezember 2023 

 

 

Aufgrund von § 3 der Satzung der Studierendenschaft der HTW Berlin vom 23. April 2021 (AMBl. HTW 

Berlin Nr. 23/21), zuletzt geändert durch die Änderungssatzung vom 15. Juni 2022 (AMBl. HTW Berlin 

Nr. 10/22), und § 20 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 

Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung der vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 11. Juli 2023 (GVBl. S. 260), hat das Studierendenparlament der Hochschule für 

Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin am 11. Dezember 2023 die folgende Zweite Ordnung zur 

Änderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft der HTW Berlin vom 6. November 2020 (AMBl. 

HTW Berlin Nr. 09/21) beschlossen1:

 

 

Artikel 1 

 

§ 3 Beitragshöhe 

§ 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Alle Beiträge laut dieser Ordnung gelten für ein Semester und sind im Voraus von jedem/r 

Studierenden zu entrichten. 

(2) Der Beitrag zum Haushalt der Studierendenschaft beträgt ab dem Sommersemester 2024 10,00 

EUR. 

(3) Der Beitrag für das Semesterticket beträgt ab dem Sommersemester 2024 176,40 EUR. 

(4) Der Beitrag für den Sozialfonds zum Semesterticket wird ab dem Sommersemester 2023 

ausgesetzt. 

(5) Für die Beiträge gemäß Abs. 3 und 4 kann nach den Bestimmungen der “Satzung nach § 18a Abs. 5 

BerlHG der Studierendenschaft der HTW Berlin (Sozialfonds-Satzung)” ein Zuschuss beantragt 

werden. 

(6) Ein ergänzender Beitrag wird einmalig für das Sommersemester 2024 für die Finanzierung von 

Baumaßnahmen erhoben, dieser soll allein diesem Zwecke dienen und muss extra geführt werden. 

                                                           
1 Bestätigt durch die Hochschulleitung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin am 9. Februar 2024. 
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(7) Die Höhe des Betrags ist nach Möglichkeit so klein wie möglich zu halten und wird auf eine Summe 

von 2,50 EUR pro Studierenden gesetzt. 

(8) Voraussetzung zum Erheben des Beitrags ist die generelle Zustimmung zum Bauvorhaben durch 

das Studierendenparlament.“ 

 

 

Artikel 2 

 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der HTW Berlin 

in Kraft. 

 

 


